
 

Musterrechnung (Stand: 09.01.2013) 
 

Musterlieferant AB – Musterstraße 12 – 12345 Musterstadt 
USt-Nr. oder USt-ID-Nr. 

 
 
 
Kunde AB GmbH 
Kundenstraße 12 
98765 Kundenstadt 
 
 

09.01.2013 
Rechnung Nr. 123 
Lieferung vom 30.09.07 
 
Pos. Bezeichnung Menge Preis/ Waren/ Waren/ 
 (Zeitpunkt d. Lieferung) (Einheit) (Einheit) Leistung Leistung 
    7% 19% 
 
1.  Ware/Leistung 1 4,00 kg 10,00 €/kg 40,00 € 
 (Zeitpunkt der Lieferung) 
2. Ware/Leistung 2 50,00 m 0,50 €/m  25,00 € 
3 Ware/Leistung 3 30,00 l 2,00 €/l  60,00 € 
4.  Ware/Leistung 4 5,00 Std. 20,00 €/Std.  100,00 € 
 
Summe Waren/Dienstleistungen  40,00 € 
Summe Waren/Dienstleistungen    185,00 € 
 
 
Umsatzsteuer 7%   2,80 € 
Umsatzsteuer 19 %    35,15 € 
Rechnungsbetrag   42,80 € 220,15 € 
 
Rechnungsbetrag Gesamt    262,95 € 
 
 

Es gelten unsere Bonusvereinbarungen vom 01.01.2007! 

1) Vollständiger Name und 
vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers und des 
Leistungsempfängers 

2) Steuernummer oder USt.-ID-Nr. 

3) fortlaufende Rechnungsnummer 

4) Menge und handelsübliche 
Bezeichnung des Gegenstandes der 
Lieferung 

5) Ausstellungsdatum 

6) Zeitpunkt der Lieferung oder der 
sonstigen Leistung 
(entweder einmalig oder zu jeder 
Position) 

7) nach Steuersätzen und einzelnen 
Steuerbefreiungen aufgeschlüsseltes 
Entgelt 

8) Steuersatz in % und Steuerbetrag 
in EUR, oder Hinweis auf 
Steuerbefreiung 

9) Jede im Voraus vereinbarte 
Minderung des Entgelts, sofern 
nicht bereits im Entgelt 
berücksichtigt 

Eine Kleinbetragsrechnung (Bruttobetrag bis zu 150 €) berechtigt zum Vorsteuerabzug, wenn sie folgende 
Angaben enthält: 

a. Namen und Anschrift des leistenden Unternehmers, 
b. das Ausstellungsdatum, 
c. die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung 

und 
d. das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag in einer Summe sowie 
e. den anzuwendenden Steuersatz oder  
f. im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine 

Steuerbefreiung gilt. 

Entbehrlich sind also in diesen Fällen Name und Anschrift des Leistungsempfängers, Zeitpunkt der Leistung, die 
Angabe der Steuernummer sowie der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag. 

 


